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A n fra g e b e a nt w 0 r tun g 

Die Abgeordneten H op f e rund Genos8enhaben in einer Anfrage 

vom Dezember v.J. auf Pressemeldungen verwiesen, wonach die Absicht bestehen 

soll, alle Kantinen: bei Dienstst ellen der ö ffent lichen Verwaltung, die 

bisher von Pächtern betrieben wurden, in bundeseigene Verwaltung zu übernehmen. 

Die Anfragesteller gaben der Ansicht Ausdruck, dass eine solche Massnahme 

nicht geeignet sei, eine Vereinfachung der Verwaltung oder eine Ersparnis von 

Buno_esmi tteln herbeizuführen. Sie richt eten an den Bundesminist er für Finanzen 

die Frage, ob die erwähnten Pressemeldungen auf Wahrheit beruhen, 

Bundesminister für Finanzen Dr. Kam i t z hat nunmehr mit. Bezug 

auf diese Anfrage,) betreffend Bewirtschaftung der Kantinen in Dienststellen 

(ler öffentlichen Verwaltung, mitgeteilt 9 dass der grössere Teil der Kantinen 

bei Bundesdienstßtellen von Pächtern betrieben und ein kleinerer Teil in 

eigener Verwaltung ,nur dann geführt wird, wenn dies zwingende dienstliche 

Notwendigkeiten bedingen. 

Nach den ge:pI'logenen Erhebungen besteht bei den Dienststellen des. 

Bundes nicht die Absicht, Kantinen, die bi"sher Pächt er betreiben, in bundes­

eigene Verwaltung zu übernehmen. Vielmehr konnte die Neigung festgestellt 

werden, in eigener Verwaltung der einzelnen Dienststellen geführte Kantinen 

. zu verpachten und die in der lillfrage zu~reffend aufgezeigt e MehrlU'bei t und 

Belastung des Bundes abzustossen. 

Unter "Dienststellen der öffentlichen Verwaltung" werden gelegent­

lich in ungenauer Auffassung dieses Ausdruckes nicht nur Dienststellen des 

Bundes bzw. der Länder und Gemeinden, sono_ern auch 'Dienststellen anderer 

öffentlich-rechtlicher Körperschaf-benbsw. der ven~taatlichten Unternehmen 

verstanden. Zur Vermeidung von Unklarheiten stellt das Bundesministerium 

für Finanzen fest, dass es mangels Zuständigkeit nicht in der Lage ist, Ver­

fügungen über die Führrmg von Kantinen 7,U treffen, d.ie bei anderen als bei 

Dienststellen des Bundes bestehen,bml g ~erfügungen zu beeinflussen, 

welche die für diese Kantinen zuständigen Stellen treffen, oder bezüglich 

solcher Kantinen verbindliche Erklärungen abzugebeno 
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